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1980 03 06 

Regierungsvorlage 

Vereinbarung gemäß Art. 15 a B-VG 
über die Einsparung von Ene1"gie 

Der Bund, vertr,eten durch die Bundesregierung, 
das Land Burgenlland, vertreten durch den Lan­
deshauptmann, idas Land Kärnten, vertreten durch 
den Landeshauptmann, das La11ld Niederöster-

~ reich, vertreten durch den 'Landeshauptmann, das 
Land Oberösterl'eich, vertreten durch den Landes­
hauptmann, das Land Salzburg, vertreten dur,ch 
den Landeshauptmann, ,das Land Steiermark, ver­
treten idiurch den Landeshauptmann, das Land 
'TIirol, vertreten durch den Landeshauptmann, 
das Land Vorar1berg, vertreten durch den Lan­
deshauptmann, <das Land Wlien, vertreten durch 
,den LandeS!hauptJmanrn ~ im fol~eIl!den kurz Ver­
tI1a:g&parteien genannt -, sind riiber,eingekommen, 
gemäß Art. 15 a B-VG die nachstlehende Ver­
einbarung zu schließen: 

ABSCHNITT I 

Allgemeine Verpflichtung 

Artikel 1 

Die Vertra~sparteien kommen überein, Iim R;!ih­
men !ihrer Zuständigkeit Rechtsvorschriften für 
die Einsparung von Ener~ie zur Durchführung 
der in den Abschnitten II bis VII enthaltenen 
Regdungen zu erlassen. 

ABSCHNITT II 

Energiesparender Wärmeschutz bei Gebäuden 

Artik,e12 

Errichtung von Gebäuden 

Gebäude mit Aufenthaltsräumen werden nach 
den Erfahrungen der technischen Wissenschaften 
so zu planen und ilJU errichten sein, daß unter 
Beda.chtnahme auf ihren V,erwendungszweck im 
Rahmen .des wirtschaftlich Vertretlbaren der zur 
Vermeidung unnötigen Ener~ieverbrwches er­
fordecliche Wärmeschutz gewährleistet sein wil"ld. 

Artikd 3 

Mindestanforderungen 

Die nachstehend genannten Bauteile werden 
folgenden Mindestlanforderung,en zu ,entsprechen 
haben: 

1. Außenwände: 

Wärmedurchgangszahl k höchstens 0,7 W/m2K. 
Beträgt die Fensterfläche mehr als 30% der 

Außenwand (von außen gerechnet), so ist der 
Wärmeschutz bei den Außenwänden oder Fen­
stern so zu erhöhen, ·daß keine MinJdJerung des 
Wärmeschutzes eintrntt. 

2. Wände gegen unbeheizte Gebäudeteile und 
Feuermauern: 

Wärmedurchgangszahl k höchstens 0,9 W/m2K. 

3. Decken gegen Außenluft oder über Durch-
fahrten: 
Wärmedurchgan~szahl k höchstens 0,3 W/m2K. 

4. Decken gegen unbeheizte Gebäudeteile: 
Wärmedurchgangszahl k hömstens 0,6 W /m2K. 

5. Fenster und Türen gegen Außenluft: 
Wärmedurchgangszahl k höchstens 2,5 W/m2K. 
Fugendurchlaßwert a höchstens 0,2 m3j.hm 

(Pa) 2/3. 
I 

6. Erdberührte Wände und Fußböden von he­
heizt~n Räumen: 

Wärmedurchgangszahl k höchstens 0,8 W/m2K. 

Artikd 4 

Ausnahmen 

(1) Für Gebäude und! Gebäudeteile, ,die der 
Ausübung eines Gewerbes oder der Erzeugung 
landwirtschaftlicher Güter dienen, werden Aus­
nahmen von den im Art. 3 festgelegten Mindest­
anforderungen vorgesehen werden können, soweit 
dies aus te.chnischen oder wirtschaftlichen Grün­
den notwemdig ist. Das gLeiche wi~d für Gebäude 
oder Gebäudeteile gelten, Idie nach ihrer Z~eck­
bestlimmung micht oder nur unwesentlich be­
heizt werden. 
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2 268 der Beilagen 

(2) Von der Einhaltung der im Art. 3 f.estge- richtungen für eine mindestens zw;eistufige oder 
,egten Mindestanforderungen Wlird ,ahgesehen stufenlos verstelLbare, ,"aU regelbare Feueru~gs­
werden können, soweit durch Wänmeschutzmaß- leistung oder mit mehreren Wärmeerzeugern 
nahmen besonderer Art nachweisLich sicherge- aJUSzustatten sein. Ausgenommen werden Zentral-
t,eIlt ist, daß ,ein Gebäude oder Gebäudeteil hö.ch- heizungsanlagen mit Wärmeerzeugern sein, die 

stens jenen Wärmebedarf ,aufweist, ,der bei Ein- überwiegend mit festen Brennstoffen betnieben 
ha'Itung dieser Mindestanforderungen gegeben werden. 
wäre. 

ABSCHNITT III 

Energiesparende Maßnahmen bei der Beheizung 
von Gebäuden 

ArtikelS 

Errichtung von Zentralheizungsanlagen 

Zentralheizungsanlag,en für Gebäude mit Auf­
enthaltsräumen werden nach den ,Erfahrungen 
der techni.schen Wissenschaften so ,zu planen und 
zu errichten sein, daß im :R!ahmen d'es wirtschaft­
lich Vertretba!1en ,ein unter Bedachtnahme auf die 
Art und ,den Zweck ,der Anlage ,unnötiger Ener­
Igieverbr,auch VIermieden werden wird. 

Begrenzung der Abgasverluste 

(1) ZentralheiZiungsanlagen werden so zu pla­
nen, zu errichten und ,einzustellen sein, daß ihre 
Abgasverbust;e, bezogen ,auf die jeweilige Feue­
rungsleistung, folgende Werte nicht überschreiten 
w,e!1den: , 

Nennhelzleistung 
in kW 

26-50 

I 
Abgasverluste 

in 0/0 

21 

20 
Reste 

-Brennstoffe Ic-m_ eh_r _,a_ls_5_0_b_is_l_2_0_
1
'--______ __ 

über 120 19 

26-50 16 

14 
Flüssige. 

Brennstoff·e 1-------------------1------------
mehnlils 50 bis 120 

über 120 12 

atmosPhär.j Gebläse-
Brenner brenner 

26-50 14 16 
---

13 14 

Gasförmige 
Brennstoffe 1--------------1---­

mehr als 50 bis 120 
---

über 120 12 12 

(2) Wärrneerzeuger werden mit Meßstutzen 
zur Entnahme von Abgasproben zu versehen sein. 

Auikel 7 

Regelung der Feuerungsleistung 

Zentralheizungsanlagen mit emer Nennheiz­
Ieistung v,on mehr als 120 kW wer,dien mit Em-

ArtikeI 8 

Einbau und Aufstellung von Wärmeerzeugern 

(1) Beim Einbau Ul1/d1 bei der Aufstdlung von 
Wärmeerzeugern für Zentralheizungs,anLagen ab 
26 k W wird durch entsprechende Wärmebedarfs­
ber,echnungen vorzus'ehen sein, daß die Nenn­
heizleistung die zu erwartende Heizlast nicht 
oder nur geningfügig überschreitet. 

(2) Warmwassenbereitungsanlagen werden nur 
dann an Wärmeerzeuger ab 26 kW, dlie zur 
Raumheizung dienen, angeschJQssen werden dür­
fen, wenn di.e' WarmWi<liSserbereitung bei kon­
tinuierlichem Betrieb mindestens 25% der Nenn­
heizleistung beansprucht. 

Artikel 9 

Einrichtungen zur Begrenzung von Betriebs­
be,reitschaftsver lusten 

(1) ZentraJheizungsanlagen mit mehreren Wär­
meerzeug,ern werden mit Einrichtungen zu ver­
sehen sein, ldiie wasserseitige Wärmeverluste gegen­
über WärmeerZieugern, dLe nicht in Betriebs­
bereiuschaft sind, verhind'ern. 

(2) Wärmeerzeuger an Zentralheizungsanlagen 
werden mit geeigneten Absperreinrichtungen 
gegen Betriebsbereiuschaftsverluste auszurüsten 
sein. 

Artikel 10 

Wärmeverteilungsanlagen 

Wärmeverteilungsanlagen weroden gegen Wär­
meverluste ausrei.chend geschützt sein müssen. 

Artikel 11 

Einrichtungen zur Steuerung und Regelung 

Zent!1a1lheizungsanlagen für flüssige oder :gas­
förmige Brennstoffe mit einer Nennheizleistung 
ab 26 kW werden mit .sdbsttätlig w~rkenden Ein­
richtungen zur B,eeinflussung der Wärmezufuhr 
zu den ~erbrauthelCsteIIen in Abhängigkeit von 
einem ZetitIPI10gnamm und der Witterung auszu­
statten sein. 

Artikel 12 
Austausch des Wärmeerzeugers 

Bei Austausch .des Wärmeerzeug,ers von Zen­
tralheizungsanlagen we!1den die Bestimmungen 
der Art. 6, 8, 9 unld 11 zu beachten sein; d~e 
Besnimmung des· Art. 8 Abs. 2 jedoch nur inso­
w;eit, als dies nach Maßgabe ,des vorhandenen 
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Raumes vertrenbar ast, und die Bestimmung des Wärmeversorgungsanlage zum, überwliegenden 
Art. 11 nur bei Zentmlheizungsa11JlaJgen mitTeil unter Berücksichügung des fes,tgesteHten in­
einer Nennheizleistung ab 70 kW. dividuellen Verbrauchsanteliles aufzuteilen sein. 

Artikel 13 

Betrieb, Instandhaltung und Prüfung 

(1) Zentraüheizungsanlagen werden in aUen 
Teilen !in einem solchen Zustand zu erhalten, zu 
warten und zu betreiben sein, daß ei.n nach Art 
und Zweck der Anlage unnätiger Energiever­
brauch vermieden wird. 

(2) Zentralheizungsanlagen mit einer Nenn­
heizleistung ab 26 kW werden von einem Sa-ch­
verständigen mindestens einmal in zwei Jahren, 
ab 50 kW mindestens einmal jährlich nachweis­
lich prüfen zu lassenisein. 

ABSCHNITT IV 

Ve,rbesserungen zum Zweck der Energiee.inspa­
rung in Miethausbauten 

Artikel 14 

Im ,Interesse der Senkung des Energieverbrau­
ches gdegene Veränderungen (Verbesserungen) 
lin Miethausbauten wer,den, soweit sie W1irtschaft­
lich vertretbar sind, Wie Erhaltufigsauslagen zu 
behandeln sein. 

ABSCHNITT V 

Individuelle Heizkostenabrechnung 

Artikel 15 

Installierung von Geräten zur Feststellung des 
Verbrauches 

(1) Bei der Ert1ichtung von zentralen Wärme­
versorgungsanLagen in Gebäuden mit mehr als 
drei Wohn- oder Geschäftseinheiten, für die die 
Heizkosten auf die Benützer der Einheiten auf­
geteilt werden, werden Geräte zur FeststeNung; 
der individueUen Energieverbrauchsanteil.e in den 
einzelnen Einheiten zu installieren sein. Solche 
Geräte werden nicht geeicht sein, jedoch eine aus~ 
reichende Genauigkeit aufwei~en müssen. 

(2) Wenn die Wärme von einer Wärmeerzeu­
gungsanlage bezogen wird, die mehrere Wärme­
versorgungseinheiten bedient, wird - sofern 
nicht bei jelder ·einzelnen Wohn- oder Geschäfts­
einheit ein geeichter Wärmezähler angebracht ist 
- zumindest ein geeichter Wärmezähler möglichst 
in unmittelbarer Nähe der Versorgungseinheit an­
gebracht werden müssen. 

Art ik e I 16 

Aufteilung von Heizkosten 

Sof,ern in Gebäuden mit zentralen Wärme­
versorgungsanla.gen Geräte zur Feststellung der 
individueblen Verbrauchs anteile installiert sind, 
werden die gesa.mten Heizkosten der zentralen 

ABSCHNITT VI 

Einsparung von Energie im Gewerbebereich 

Artiklel 17 

Energieeinsparung bei der Ausübung von Gewer­
ben 

Für Wiaren, die im Rahmen einer Gewerbeaus­
übung in dien inländischen V'erkehr gebracht wer­
den, sowie für Dienstleistungen, die im Rahmen 
einer Gewerbeausübung ,im Inland erbracht wer­
den, werden Mind,estanforderungen zur Einspa­
rung von Energie vorzuschrt:iben sein, soweit dies 
volksWlinschaftlich erforderlich ist. 

Artikel 18 

Gewerbliche Betriebsanlagen 

Bei der Genehmigung von gewerblichen Be­
tl1iebsanlagen werden, soweit dies zur Einsparung 
von Energie erforderlich ist, entsprechende Auf­
lagen vorzuschreiben sein. 

ABSCHNITT VII 

Kennzeichnung des Energieverbrauches 

Artikel 19 

Nachstehende Haushaltsgeräte werden nur dann 
gewerbsmäßig ver kauft, feilgehalten oder sonst 
in Verkehr gebracht wel"dlen .dürfen, wenn lihr 
Energieverbrauch gekennzeichnet ist: 

1. Warmwa!Jserbereiter 

2. Backöfen 

3. Kühl- und Gefniergeräte 

4. Waschmaschinen 

5. F.ernsehgeräte 

6. Geschirr~püler 

7. Wäschetrockner 

8. Bü~e~maschinen 

ABSCHNITT VIII 

Schlußbestimmllngert 

Art i ke I 20 

Inkrafttreten 

Diese Vereinbarung tritt einen Monat nach Ab­
lauf des Tages lin Kraft, an dem beim Bundes­
kanzleramtdie Mitteilungen aller Vertragspar­
teien, daß die nach der Bundesverfassung bzw. 
nach den Landesverfassungen ,erfol"de1'l1ichen Vor­
aussetzungen für das Inkrafttreten der Verein­
barung erfüllt sind, vorliegen. 
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Artikel 21 Artikel 25 

Durchführung der Vereinbarung Urkunden 

Die zur Dur.chführung dieser Vereinbarung 
notwendigen bundes- uilid landesrechd~chen Vor­
schl1iften sollen längstens 18 Monate nach Inkraft­
tretendie,ser Vereinbarung erlassen werden. 

Art i k el 22 

Verhandlungen zwischen den Vertrags parteien 

Die Vertragsparteien kommen überein, inner­
h3l1b von längstens drei Jahren nach dem Inkraft­
treten dieser VereinJbaruilig Ver handlungen mit 
dem Ziel aufzunehmen, unter Beachtung der ge­
sacrnmeIoen Eru,a:hrunrgen Idie in ,den A:bschnitten II 
bis VII enthaltenen Regelungen zu verbessern so­
wi,e durch zusätzliche Regelungen über die Ein­
sparung von Energie zu erweitern. Dabei Wlird 
insbesondere geprüft wenden, ob 

a) die Mindestanforderungen an den Wärme­
schutz von Gebäuden verschärft werden 
sollen, 

b) die Vereinbarung. auf 5nze:1heizungen aus­
gedehnt bzw. die InstaUation von Einz.eJ­
raumregelungen bei Zentralhet.izungsanlagen 
vorgesehen werden soll, 

c) in die Vereinbarung Bestimmungen über 
die Wärmebedarfsherechnung zur Ermitt­
lung ,der HeizIast aufgenommen wer,den 
sollen, 

d) die ,i11ldividuelle Heizkostenabrechnung auch 
für bestehende Zentralheizungsanlagen ,in 
Gebäuden mit mehr aXs drei Wohn- oder 
Geschäftseinheiten vorgesehen werden 
soll, 

e) die Kennzeichnung des Energieverbrauches 
auch für andere als die im Art. 19 genann­
ten Geräte vor~esehen werden soll. 

Art i k el 23 

Geltungsdauer, Kündigung 

Diese Vereinbarung würd auf unbestimmte Zeit 
geschlossen. Jede Vertragspartei kann die Verein­
barung jederzeit schriftlich kÜnldigen. Die Kün­
digung wird sechs Monate nach Ahlauf des Tages, 
an dem sie beim Bundeskanzleramt einlangt, 
wtirksam. Die Vereinbarung bleibt für die übrigen 
Vertragspartei,en weiter in Kraft. 

Art i k el 24 

Mitteilungen 

AUe die Vereinbarung betreffenden Erklärun­
gen sind an das Bundeskanzleramt zu richten, das 
seinerseits die übrugen V,ertragsparteien hievon 
unverzüglich in Kenntnis zu setzen hat. 

Diese Vereinbarung wird in einer Urschrift 
ausgcfert',igt. Die Urschrift wird beim Bundes­
kanzleramt hinterlegt. Dieses hat allen Vertrags­
parteien beglaubigte Abschriften ,der Vereinba­
rung zu übermitteln .. 

Für den Bund gemäß dem Beschluß der Bundes- ' 
regierung vom 11. Dezember 1979: 

Der BUludesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie:· 

Staribaruer eh. 

Für das Land Burgenland : 
Der Landeshauptmann: 

Keryeh. 

Für das Land Kärnten: 
Der Landeshauptmann: 

Wagner eh. 

Für das Land Nielderösterreich: 
Der Landeshauptmann : 

Maurer eh. 

Für das Land Oberösterreich: 
Der Landeshauptmann: 

Ratzenböck eh. 

Für das Land Salzhurg: 
Der Landeshauptmann: 

Haslauer eh. 

Für das Land Steiermark: 
Der Landeshauptmann : 

Niederl eh. 

Für das Land T,irol: 
Der Landeshauptmann: 

Wallnöfer eh. 

Für das Land Vorarlberg: 
Der Landeshauptmann: 

Kessler eh. 

Für das Land Wien: 
Der Landeshauptmann: 

Gratz eh. 
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Erläuterungen 

Allgemeiner Teil duhen. Durch die starke VerteueDung der Erdöl-
Erst in jüngerer Zeit ist deutlich geworden, importJe wenden im Jahr 1979 rund 31 Mrd. S 

daß Ener.gie nicht in heliebiger Menge pwduziert <lufgewendet weDden müssen. In der weiteren 
und bereitg,estellt wer,den ka.nn. Vor aUem die Folge sind fühlbar steigende Erdö1importpreise zu 
Welterdölproduktion wiDd künftig viel langJsamer erw.arten. Die Energieimport1e tragen bereits mehr 
wachsen :als bisher und Anfan;g der neunrziger als die Hälfte (51,3%) zum Außenhandelsdefizit 
Jahre den Höchstwert erreichen; andere Brenn- bei. Dre Belastung je Einwohner hat sich seit 1973 
stoffe werden den EneDgiebedarf deck,en müssen. auf das Drei;f'ache, von Dund 4 000 S auf 11 500 S, 

erhöht. 
Bs genügt in. dieser Situation nicht, sich ver-

stärkt um die Erschließung neuer Eneligiequellen Je mehr EneDgie im Vergleich zum Brutto-In­
zu bemühen. Gleichrang:1g, ja vorrang1g, müssen landsproclukt ,aeber benötigt wird, desto großer 
zu:sätzliche Anstrengungen unternommen werden w,ird sohin die Belastung Ider Zahlungsbilanz, 
die vorhandene Energie so effizient wie möglich ,desto unsicherer wiDd die Energ.ieversorgung und 
zu nutzen, Verluste zu verringern und Ver- desto anfäHiger wiDd die gesamte Volkswirtschaft 
schwer:dung abzubauen. Die EDsch.ließung neuer gegenüber EnergieV'erteuerungen auf den Welt­
EneD~equeUen erfordert einen hohen Lnvesti- märkten. Die bessere Verwertung der eingesetzten 
ti~nsaufwand und ist mit längeDen Entwicklungs- Energie - das "Energiesparen" - kann viel 
zelten verbunden; Maßnahmen z<U ,einem sinn- dazu beitragen, diese Belastungen und Risken zu 
vollen. und rationellen Einsatz der verfü,gbaren vermindern und Iden Anpassurugsprozeß ,deröster­
Energie bassen jedoch bereits kurzfDistig eine fühl- reich.ischen Energiewirtschaft anrue gdndlerten 
bare Entlastung der Energi,ebilanzerwarten. internaetionalen Angebot'Sbedingungen zu erleich-

D
· ch . terno 
le österrei ]sche Energiesituation ist - wie 

längerf:istige Prognosen zeigen _ daJdurch ge- Nur etwa ~70f0 der einigesetzten Pr1märenergie 
kennzeichnet, daß der Energiebedarf weiter zu- wenden ,derz·elt 'ausgenützt. Der. durchschnittliche 
nehmen wind, die heimischen Hnergievorkommen Nutzungsgrad beträgt 
jedoch nicht ausreich.en werden, um den zus'ätz- - bei kalorischen Kraftwerken ........ 37%, 
lichen Bedartf zu decken. Der Energiebedarf - in der Industl'ie .................. 56'%, 
österreichs WJird derzeit zu 53% durch Erdöl, Zoll • V k h k 2 - 11m ,er 'e rs·se tor ................ 00/0, 
180f0durch Erdgas, zu 15% .durch Kohle, zu 110f0 

W k f d 
- im Bereich der Haushalte und son-

aus asser ra t un zu 3~/o durch Holz gedeckt. -
Die abbauwüDdigen Braunkohlevorkommen wer- stigen.Nbnehmer ........ ~ ....... " 45%. 
den ,auf 58 Milt. t geschätzt, die sicheren und 72% der von den Verbrauchern eingesetzten 
wahrscheinlichen R>eserven lan Erdöl auf 22 Mil!. t Energie werden für die Erzeugung von Wärme 
und die Erdgasreservenauf 14 Mr.d. m3• Das der- benötigt, hingegen nur 20fJ/o ~ür :den Betrieb von 
zeit wirtschaftlich noch aushauwürd]ge W.asser- Verkehrsmitteln, 6% für ortsf·este Motoren und 
kraftpotential hetr~gt 21 TWh und wird Anf,an<> ·2% für; dffie Beleuchtung. 
der neunz]ger Jahre bereits zum größten Teil ge~ . D' Bemerikenswert ist <lUch die erhebIiche Knde-
nutzt 'sem. le Impor,tabhängigkeit der österrei-
chisch.en Energiewirtschaft, die im J alhre 1977 rung in der Bedarfsstruktur. Die Stei,gerungsraten 
64% betrug, wird WJeiter zunehmen und Schät- für ,den Energieverbrauch lliegen affi Kleinver­
zungen zufolge ,im Jahr 1990 auf zirka 80%an- braucher,sektor (Haushalt, Gewerbe und Land­
wachsen. wirtschaft) über jenen des Industriesektors. I.n:s-

besondel'e im Haushalt führt Idie gesamtwirt-
. Di'e iEnergieeinfuhren bdas'ten die Zahlungs- schafdich zu begrüßende Umstellung von Einz.d­

bilanz ·stark. 1978 wurden für Energieimporte ofen:heizung auf zentrale Heizsysteme dazu, daß 
24,6 Mrd. S aufgewendet; zwei Drittel davon ent- im Durchschnitt mehr Räume beheizt werden; 
fielen auf die Einfuhr von Erdöl und Erdölpro- auch werden notwendigerwei,se im steigenden 
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Maße energ,ieintensive Haush:a;ltsgeräte einge­
setzt. 

Aus dieser kurzen DarsteHung und den vor­
liegenden ZaJhlen folgta!ber bereits eines mit hin­
länglicher D,eutlichkeit: Neben der Forderung der 
inlän.dischen Förderung von Enel1gieträigern, der 
Sicherung der Importe durch Abschluß von Ver­
trägen, dem Ausbau der inländischen Prodruktion 
sow:ie der Ene~gieforschunlg wel'den vor allem 
Maßnahmen ,zur volkswirtschafclich sinnvollen 
V,erwendung von IEneng,ie im Kleinvel1braucher­
sektor zu lSetzen sein. 

Mehr als 40% der in Österreich vIerbrauchten 
Energie wird für die Beheizung verwendet, der 
wei,taus größte Teil für die Wohmaumheizung. 
Darüber h:inr:liUlS aber betragen d~e Heizkos,ten 
vielfach bereits 25 bis 33% .des Wohnaufwandes, 
so daß sich Sparsamk,eitauch ,in ,einer Reduzie­
run'g dies monatlichen Aufwandes für drie Woh­
nung au~drückt.·. 

iDie Wäl1meverluste im Hochhau sind insbeson­
dere auf zu geringe Wäl'ffiedämmung und a,uf 
Mängel bei der Errichtung und :beim B,etrrieb von 
Heizanlagen zurückzuführen. Di,e Investitionen 
für Maßnahmen Ziur Senkung des Energ~ever­
brauches stehen im Gebäiudesektor in besonders 
günsti'gen Relavionen zu den Kosten. Sie bestehen 
teils in der Erhöhung des Wirkungsgra,des der 
Heizanlagen, teils in der Verminderung von 
Wärmeverlusten durch bautechni'sche Verände­
rungen. Durch eine Vel1besserung des Wäl'me­
schutz'es 'so'wie richtige PLanung, Installierung, Be­
dienun,g ru,nd W,artung d,er Hei2Janlagen könnte 
90hin 'ein hohes Maß an Einsparung von Heiz­
ener,g,ie ,erzielt werden. 

Wesentliche Ein,sparungen könnten auch durch 
drie Einführung ,der individuellen Heizkostenab­
r,echnung bei Zentralheizungsanla;gen erzielt wer­
den, die geg,enüber der pauschalen Abrechnung 
aJuch ein ,ener,g.iebewußteres Verhalten der Ver­
hraucher mit sich br~ng,en würde. 

Auch die Kennzeichnung des Energiever­
brauches von Haushaltsgeräten würde dem Ver­
braucher den sparsamen Umgang mit Energie 
sowohl beim Erwerrb als auch beim Betrieb solcher 
Geräte erleichtern. 

Alle ,diese Maßnahmen setz'en ein neues Ener­
giebewußtsein voraus, das ,es für aUe verantwort­
lichen und verantworwngsbeWlußten öffentlichen 
und privaten Stellen, die mit Fragen der Energie 
befaßt sind,. heranzubilden gilt. Brund und Länder 
können hieb ei insbesonde~e im Rahmen Ider 
Pl1ivatwirtsch,aftsverwaltung informrierend und 
aufklärend wirken, aber auch Beispidsakdonen 
s,etzen ,und än mancherlei Form Arireize finan~ 
zieHer Natur geben ("Förderunrgsverwaltung"), 
die alle Idemeinzelnen wirtschaftliche Entschei­
dunigen mit ,dem Ziel d:er besseren Nutzung des, 
Energiredargebotes ,erleichtern. Es wil1d ,sich aber 

nicht verhindern Lassen, er.gänzend im Rahmen 
der kl.assischen Hoheitsverwaltung zWlin'gende Re­
gelungen zu setzen, die eine Vergicudung von 
Ene,l1gie hintanhaloen. 

Was nun diese zu s:etzenden Vorschrihen be­
trifft, S'Ü kann die Zielsetzung "Energieeinspa­
rung" g,era,dezualsein beispielhafter Fall für da's 
Instrument der Vereimbarungen zwischen Bund 
und Ländern .gemäß Art. 15 a B~VG ,angesehen 
werden. i[)ci,e österreich,ische Bundes~,erfasSiUDJg 
enthält keine Kompetenrzbestimmung für diese 
Zielsetzung, so daß die ZUlstän,dilgkeit für hoheits­
rechtliche Maßnahmen zur EnergJieeinsparung 
sich nach der Zuständj,gkeit für Gesetzgebung und 
Vollziehung in iden einzelnen Angelegenhei,ten 
rrichltet. Es ist keine Frage, daß Maßnahmen, wie 
s'~e vorhin für den Bereich der Heiz.eneflgie und 
der Haushaltsgeräte genannt wurden, in :den ver­
schiedensten Verwaltungsbereichen (zB Bauwesen, 
An~e1egenlheiten des Gewerbes), aber auch im 
Rahmen des Zivilrechtes möglich ,sind .. 

Das Instrument ,der Vereinbarungen· ~emäß 
Art. 15 a .B-NG, welclles durch die B-VG-Novelle 
1974 :in .die österreichische Bundesv,erfas,sung auf­
genommen wUl'de, biet,et nun die Möglichkeit, 
unter Beibehaltung der geltenden V,erfassungs­
und Kompetenzordnung eine zrielführende, 
zwischen Hund und Ländern koordinierte Ener­
giesparpoliti'k zu betreiben. Durch eine de.rartige 
Verein1barung wifld ,a;ber nicht nur eine gegensei­
ttgJe Abstimmung von Gesetzgebungsakten be­
wirkt: weil dera'rüge Vereinharun~en, ~ofern sie 
gesetzesändernden Charakter ha'ben, sowohl vom 
NationaJlr,at als lauch von den Landtagen geneh­
migt werden müssen, kommt es zu ,einer gemein­
samen Mitverantwortung für die hea'b(9ichti.gten 
Maßnahmen. Wenn also eine V'ereinbarung 
zwischen ,dem Bund und allen Ländern abge­
schlossen wird, ergibt sich daher 'auch ,eine WiI­
Irensübereinstimmung zwischen den wichtigsten 
. politischen Kräften in österreich, so daß eine ge­
meinsame Plattform für mitunter a·uch unpOpu­
läre Maßnahmen gegeben sein kann. Als ein B,ei­
spiel hiefür kann die lim Jahre 1978 zwischen 
dem Bund und allen Ländern abgeschlossene Ver­
einharung über die Krankenanstaltenfinanz~erung 
und ,die, iDotierung des Wasserw·irtschaftSifollds 
angeführt werden. 

Bund und Länder haben ,im B'ewußtsein der 
daf1gestellten ProblemMik in zahlreich·en Ver­
handlungen die Fülle der zu s,etzenden eneng'ie­
politJischen M.aßna:hmen 'ibgesteckt und in ein 
gemeinsames ener,giepolitische,s Konz'ept eingeord­
net. Nicht zu1etzt ,erfolgte dies im Hinblick 
dal1aJuf, .daß die Republik Österreich als Vertrags­
staatdes übereinkommens üherein Internatio­
nales Energieprogramm (HGBl. Nr. 317/1976) 
und M~tglied der Internaüonalen Energieagentur 
völkerrechtlich verpflichtet ist, bindende Maß'nah_­
men zur zweckmäßigen Nutzung der Energ,ie zu 
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setzen, welcher Verpflichtung im Sinne des 
Art. 16 B-VG innerstaaüich von Bund und Län­
dern nachzukommen ist. 

In einer grundsätzEchen Aussprache am 14. Fe­
ber 1979 zwischen dem Herrn Bundeskanzler und 
den Herren Landeshauptunännern ist der Pro­
blemkreis ahschließend erörtert worden, und es 
i:st .bekräftigt worden, eine Ver,elinbarullig gemäß 
Art. 15 a B-VG arrnustreben. Damit erfolgt'e auf 
politischer Ebene eine Weichenstellul1Jg, die eine 
praktische Verwir~lichul1Jg des Grundsatzes des 
kooperativen !BundesstaaNls bedeutet. In intensiv 
geführten weiteren Verhandlung'en wurde der 
vorliegende Vereinbarungsentwunf zwischen Ver­
tretern des Bundes und der Länder gemeinsiam 
eraI'beitet. 

Den angeführten eineI'giepolit~schen üherle­
giungen zufolg,e umfaßt der Entwurf jene Maß­
nahmen ZJUr Ener:gieeinspanung, die in der derzei­
tigen Situation a!:s wesenthch und als zwischen 
Bund und Ländern koordinationshedürfüg an­
geStehen wenden. Die Vertngspartelien sind üher­
eing1ekommen, in weiter.en Gesprächen mit dem 
Z'iel der V,ephes1serung und ErweiteflUng der Ver­
einbarung zu verbleiben (siehe Art. 22). Damit 
k~nn der im Geiste des kooperativen Bundes­
staates begonnene Weg gemeinsam wetiter he­
sch.r.itten werden. 

Die Bestimmungen der Vereinbar,ung sind nicht 
unmittelhar anwendbar, sondern bedürfen einer 
spez.i:ellen Transformation in bundes- und landes­
I'echtliche Rechtsvors·chriften, Da diese zumei-st 
auf Gesetz'esstu~e ·stehen müssen - näheres wird 
bei den eimelnen Abschnitten der Vereinbarung 
au~geführt -, wiI'd die Vereinbarung ·der Geneh­
migung des Nationalrates bzw. der Landt:age be­
dürfen. 

Besonderer Teil 

Zu Abschnitt I (Art. 1): "Allgemeine Verpflich-
tung": ' 

Wie im AUgemeinen T,eil au~geführt, veptreten 
die Ver>tralgsparteien ein ,koopdiniert:es Vorgehen 
bei ·der Er'l>a!ssung von Rechtsvorschriften zur 
Ener>gieeinsparung "im Rahmen ihrer Zuständig­
keit". 

Auf Grund der herrschenden Kompetenzrege­
lung der Bl\lndesverf.as·sung liegen - vorweg 
ülbersichtlich zusammengefaßt - folgende Zu­
ständigkeiten vor: 

1. Abschnitt II und III ("Energiesparender 
Wärmeschutz bei Gebäuden" und "Energiesparen­
de Maßnahmen bei der Beheizung von Gebäu­
den") 

Zuständigkeit der Länder zur Gesetzgebung 
und VoLlziehung ausgenommen 

:a) Zuständilg.keit der Länder zur Gesetzge­
bung, ,des Bundes zur VollZJiehung in Bau­
sachen, betr.effend bundeseigene Gebäude, 

die öffentlichen Zwecken dienen (Art. 15 
Abs. 5 B-VG). 

b) Zuständigkeit des Bundes zur Qesetzge­
bUlLg und Vollziehung im (in) 
V erkehrswesen bezüg~ich der Eisenbahnen 
(Art. 10 Abs. 1 Z 9 B-VG) 
VIerkehrswesen bezüg.Lich der Luftfahrt 
(Art. 10 Albs. 1 Z 9 B-VG) 
Verkehrswesen bezügIlich der Schi,f,fahrt 
.(Art.10 Abs.1 Z 9 B-VG) 
Angelegenheiten der wegen ihrer Bedeu­
tung für den Durchzugsverkehr durch 
Bundesgesetz als Bundesstraßen erklärten 
StraßelliZüge (Art. 10 Albs. 1 Z 9 B-,VG) 
Bergwesen (Art. 10 Abs. 1 Z 10 B-VG) 
Angelegenheit!en der Bundestheater (Art. 10 
Abs. 1 Z 13 B-VG). 

2. Abschnitt IV ("VeI1besserungen zum Zweck 
der Energieeimparung in MiethauSibauten") 

Zuständigkeit des Bundes in Gesetzgebung und 
Vollziehung (Art. 10 Abs. 1 Z 6 B-VG: "Ziv:il­
rechtswesen "). 

3. Abschnitt V ("Individuelle Heiz;kostena.b­
rechnung") 

a) Art. 15: Zuständigkeit der Länder 111 Ge­
setzgebung und Voll ziehung 

b) Art. 16: Zuständigkeit des Bundes in Ge­
setzgebung und VoHziehung (Art. 10 Abs. 1 
Z 6 B-VG: "Zivilrechtswesen"). 

4. Abschnitt VI ("Eimparung von Energi·e im 
Gewer>bebereich") 

ZusdlLdigkeit Ides Bundes in Gesetzgebung 
und Vollziehurug (Art. 10 Albs. 1 Z 8 ,B-VG: 
"Anlgelegenheiten des Gewerbes und der I,ndu­
strie"). 

5. Abschnitt VII ("Kennzeichnung des Ener­
gieve1'1br,auches") 

Zustän.digkeit des Bundes in Gesetzgebung 
und VoHziehung (Art. 10 Abs. 1 Z 8 B-VG: 
"Bekämpiiung des unlauteren W ettbewetibes"). 

1m einzelnen werden die kompetenzrechtlichen 
Fragen in den Erläuterungen zu den jeweiligen 
Abschnitten behandeLt. 

Zu Abschnitt 11 ("Energiesparender Wärmeschutz 
bei Gebäuden"): 

Zu Artikel 2 ("Errichtung von Gebäuden"): 

1. Der Wärmedurchgang durch die Gebäude- . 
außenhülle und die Lüftung beeinflussen den 
Energieverbrauch von beheizten Bauten wesent­
lich. Die Verbesserung der Wärmedämmung bei 
Bauten ist ,daher eine der wichtigsten Energüe­
spal'maßnahmen. Je nach dem Grad der baulichen 
Wärmedämmung ist es mögliCh, nicht nur weni..: 
ger Heizener~ie zu verbrauchen, sondern auch 
geringer .dimensionierte Heizanlagen einzubauen. 
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Bei einer Erhöhung Ider Baukosten von 5 bis 8% 
für wärmedämmende Zwecke kann mit emer 
Mnndesteinsparung im Energieverbrauch von 
250/() gerechnet wevden. 

Die bauliche Wärmedämmung kann jed~ch 
nJid1t isoliert betrachtet wevden: Zu beam en 
sind Aspekte der Belüftung, der Feuerpal'i ei 
(wegen der für die Wärmedämmung verw· n­
deten brennbaren Kunststoffe), der Beständig~eit 
der Baustoffe zur Wärmedämmung urud! des ~u­
sammenhanges mit den Anforderungen an Fen­
ster. Aum wirtsmaftliche überlegungen (B u­
kosten, deren AusWlirkungen auf die Wohnbauf '1'­

devung, Auswirkungen 'auf die Ba:ustoffindust ie) 
sind anzustellen. 

11. Was dlie Fragen der diesen Absmnitt r­
füllenden Remtsvorschriften, insbesondere Hie 
kompetenz rechtliche Zuordnung anbelangt, I ist 
voranzustellen, daß sie grundsätzlich in Gese,tz­
gebung und Vollziehung den Ländern oblieg n. 
Dies folgt daraus, daß die Wärmedämmung on 
Gebäuden :in typischer Weis·e ,dem Baurecht u­
gerechnet werden kann, wi.e dies eine Betra -
tung des Bauwesens zum im Sinne der " 
steinemngstheorie" re~evanten Zeitpunkt (1. 
tob er 1925) ergibt. Dies gilt auch für Gebäude 
oder Gebäudetetile, die gewerbLiche Betr~ebsln­
,Jagen oder Teile solcher Anlagen darstellen. r!>er 
Aspekt der Wärmedämmung list grundsätzlich­
unter Bedlachtnahme auf den Wortlaut des § 25 
der Gewerbeordnung (1859) - vom Kompetez­
tatbestand "Gewevbe und Industrie" nicht erf' ßt. 
Jedenfalls alber wel'iden .durch die .ß,aurechtsk 
petenz der Liinder gewerberechtliche Regelun en 
über die Beschaffenheit von Gebäuden oder Ge­
bäudeteilen, die gewerblliche Betriebsanlagen a.Iler 
Teile solcher Anlagen darstellen, keinesf'alls a6s­
gesmlossen (v:gl. Erk. d. VfGH Slg. 2755/1953 
und 2977/1956). Diesbezüglim soll der Ab­
schruitt VI (Art. 18) des vorliegenden Verein­
barungsentwurfes zum Tragen kommen. 

Die eingangs gemamte Feststellung, daß die 
Umsetzung d.es Abschnittes II kraft seiner Zu­
gehörigkeit zur Materie "Bauwesen'" in die Lan­
deszuständigkeit in Gesetzgebung und VoIlzie­
hung falle, erfährt in zweier:lei Rimtung eine 
Einschränkung: 

1. Die Zuständigkeit des Bundes zur VolIzie­
hung in Bausamen betreffend bup.deseigene Ge­
bäude, die öffentlichen Zwecken dienen (Art. 15 
Albs. 5 B-,VG), :bedingt, daß in die Zuständig.keit 
des Bundes aum die Erlassiu,ng von ei,nschlägi:gen 
Durmfühl1ungsverordnungen fäHt. Soweit im 
vorliegenden Sonderkompetenzbereim bisher 
Üiberhaupt ,die Erlassun'g von r>urchführungsver­
ordnungen für notwendig befunden wurde, er~ 
folgte nach einvernehnt1imer Auffassung ,des je­
weils in mittelbanlr Bundesverwaltung tätig wer­
denden Land.eshauptmannes und des Bundes­
ministers für Bauten und Techn:ikeine inhaltlime 

Rezeption der im betreffenden Land in Geltung 
gesetzten landesremtlichen Verordnung. Dies­
bezüglich sind bisher für Kärnten die Verord­
nung LGB!. Nr. 128/1974, für Oberösterreich die 
Verordnung LOB!. Nr. 18/1977, für Tirol die 
Verordnung LGBl. Nr. 15/1978 und für Vor­
arlberg ,die Verordnung LGBl. Nr. 58/1972 er­
gangen. A,llie erwähnten Verordnungen wurden 
zufolge einer einsmlägigen Ermämtigung des 
Bundesministers für Bauten und Technik vom je­
weiligen Llandeshatuptma~n erLassen. Was die 
Länder Burgenland, Niederösterreich, Salzburg 
und Steiermark anbelangt, bestand bislang Ein­
vernehmen zwischen Landeshauptmann und Bun­
desrninisterium, daß dort Durchführungsveror!d>­
nungen der betreffenden Art überhaupt nimt 
notwendig erscheinen. Hinsimdim Wien wurde 
die Erlassung etwaiger Durchführungsverordnun­
gen einvernehmlich bislang zwecks Koordinierung 
mit sonstigen einschlägigen oder verwandten ,le­
gislativen Maßnahmen aufgeschoben. Insgesamt 
dürfte die .in Aussicht genommene Vereinbarung 
über Einsparung von Energie keinen' Anlaß bil­
den, von der dargelegten, aus verwaltungsökono­
mischer Simt durch'aus bewährten VOl1gangs­
weise, wonach grundsätzlich die vergleimbaren 
Landesverordnungen inhalt!tirn rezipiert wer.den, 
abzugehen. - , 

2. Es bestehen Sonderkompetenzen des Bundes, 
welme ~ich aus ern·em sachlichen Zusammenhang 
mit dem Haupttatbestand hinsichtlich anderer, 
ihrem Hauptinha:lt nimt baubezogener Kompe­
tenztatbestände ergeben (v,gI. Erk. .d. VfGH 
Slg. 2685/1954). Als solme 'tatbestände kommen 
,in Betramt: 

a) Verkehrswesen bezüglirn der Eisenbahnen 
(Art. 10 Abs. 1 Z 9 B-VG) 
Praktische Bedeutung list im wesentlichen 
hinsichtLim Bahnhofsbauten gegeben. 

b) Verkehrswesen bezüglim Id>er Luftfahrt 
(Art. 10 Abs. 1 Z 9 B-VG) 
Praktische Bedeutung besteht hauptsämlich 

, für Hochbauten im Zuge von Flughäfen. 

der c) Verkehrswesen bezüglich 
(Art. 10 Abs. 1 Z9B-VG) 

I 

Praktisme Bedeutung wir·d lim wesentlimen 
für Homhauten ,im Zuge von Schiffahrts­
anlagen gesehen. 

d) Angelegenheiten der wegen ihrer Bedeu­
tung für den Durchzugsverkehr durch 
Bundes.gesetz a1s Bundesstraßen erklärten 
Straßenzüge (Art. 10 Abs. 1 Z 9 B-VG) 

Praktische Bedeutung besteht nur .für Bau­
werke, die Bestandteile einer Bundesstraße 
(vor allem der Erhaltung und Beaufsim­
tigung der Thlmdesstraße .dienende . Bau­
lichkeiten) s,vnd (vg!.§ 3 Bundesstraßen-­
gesetz, BGB!. Nr. 286/1971). 
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e) Bergwesen (Art. 10 Abs. 1 Z 10 B-VG) 

Praktlis.che Bedeutung besteht für Hochbau­
ten im Zusammenhang mit Bergwerksan­
lalg.en IU. dgL 

f) Angelleg.enhei~en .der Bundestheater (Art. 10 
Abs. 1 Z 13 B-VG) 

Praktische Bedeutung besteht für insgesamt 
sechs konkrete Gebäude bzw. größere Ge­
Ib~udeteile. Die. Rechtsquellen [Verordnung 
über baupdltizeiliche Behandlung von öffent­
lichen Bauten vom 20. November 1939; 
Verordnung über die 'al'lgemeine Ibaupolizei­
liche Zul:l!ssung neuer Baustoffe und Bau­
arten vom 8. November 1937; Verordnung 
über einst'Wleil~g.e Maßnahmen zur Ordnung 
des (deutschen) Sied1ungswesens vom 3. Juli 
1934, sämtliche in österreich in Geltung 
zufolge KUIlidmachumg GBLfO Nr.· 526/ 
1939, Verordnung zur Hebung der bail­
Tichen Feuersicherheit vom 20. August 1943, 
DRGBL I S. 497, alle gemäß § 2 R-üG als 
Bundeslgesetze in Geltung] sind durchwegs 
nur äußerst :dlgemein gehalten und lassen 
eine lauf den Einzelfall bezogene Interpre­
tation, wonach ,die in diesem Bereich statt­
findendenMaßnahmen inhaltlich der gegen­
ständlichen Vereinbarung zu entsprechen 
haben, durchaus zu. 

Zu Artikel 4 ("Ausnahmen ") : 

Zu Abs.1: 

Ausnahmen von den im Art. 3 angegebenen 
Mindestanforderungen können übel1al1 dort ge­
währt werden, wo entweder Auf.enthaltsräume 
wegen der Ver!"lichtung von körperlicher Arbeit 
unter 16° Cheheizt wer,den oder proliuktions­
bediingt Wärmen auftreten, die nur durch eine 
Verminderung .des Wärmeschutzes abgeführt wer­
den können bzw. andere ernsthafte technische 
oder wirtschaftliche Gründe vorliegen. 

Um etwaige Zweifel auszuschließen sei ange­
merkt, daß unter Gebäuden, die der Ausübung 
eines Gewerhes dienen, auch solche Gebäude ver­
standen werden, die eine industrielle Betriebs­
anlage darstellen. 

Gebäude, die ihrer Zweckbestimmung nach 
nicht oder nur unwesentlich beheizt wCl1den, sind 
zB Kirchen, Tennishallen und Ausstellungshallen. 

Zu Abs. 2: 

Durch die hier vorgesehenen Ausnahmen 
soll gewährleistet sein, daß neue bautechnische 
Entwicklungen, die den Wärmebedarf vermin­
dern, jedoch nicht in niedl1igen Wärmedur.ch­
gangszahl:en resultieren, ang.ewandt werden 
können bzw. dem Architekt durch besoIl!diere 
Wärmeschutzmaßnahmen größere ikünstlel'ische 

g) Militäris.che Angdegenheiten 
Abs. 1 Z 15 B-VG) 

(Art. 10 Fr·eiheit ermög1~cht wird. 

Praktische Bedeutung besteht für Festungs" 
bauten, Bauten betreffeIlId miltitärische 
Munitionslager und Schießstättenbauten, 
sofern darin Aufenthaltsr~ume u. dgl. über-
h:tJUpt vorhanden sind. . 

IH. Hinzuweisen ist auf Art. 22 lit. ades Ver­
einbarungsentW'llrfes, demzufolge ,in den weiteren 
Gesprächen der Vertragsparteienauch die Frage 
der etwaigen Verschärfung der Mindestanforde­
rungen an den Wärmeschutz erörtert werden 
wil'd. 

IV. In legistischer Hinsicht .....,. dies insbeson­
dere im Hinblick auf die Ausf>ührungsgesetz­
gebung - iist zu hemerken, daß Art. 2 sich 
seiner Diktion nach lediglich als Programmsatz 
ohne normativen Charakter darstellt. 

Zu Artikel 3 ("Mindestanfor.derung·en"): 

In Abwägung der in den Erläuterungen zu 
Art. 2 unter I. genannten ,Kriterien wurden eLi,e 
hier angeführten Mindestanfor1d1erungen festge­
legt, die !in den die Vere.inbarung erfüllenden 
Re.chtsvorschriften nicht unterschritten werden 
dürfen. Wohl aber können ,str·engere Bestimmun­
gen erlassen werden. 

Zu Abschnitt III .("Energiesparende Maßnahmen 
bei der Beheizung von Gebäuden"): 

I. Für eine rationelle Energieverwendung in 
Gebäuden ist auch die Beschaffenheit der Heiz­
anlagen von großer Bedeutung. Es kommt durch 
die Art und Weise der Errichtung und der In­
standhaltung (einschließlich ,der Wartung und des 
Betriebes) von Heizanlagen zu bedeutenden 
Energieverlusten. Durch Ausnutzung der gegebe~ 
nen technischen Möglichkeiten kann ,eine Ver­
besserung der Betriehswirkungsgrade erreimt 
wel1den. Im einIZeInen wil1d auf B röt zen :b e r­
ger, Betrielhswirk.ung.sgr'alde von HeilzsY$Jtem~n 
des Hausbrandes, 1977, verw.iesen. 

Mit Rücksicht ,auf die admiIllistrative Durch­
führbarkeit sind zunächst Zentralheizungsanlagen 
erfaßt (siehe jedoch das Programm in .Art. 22 
lit. b des Entwurfes). Darunter werden Heiz­
systeme . verstanden, die ein Fluid als Wärme­
träger verw.enden, in der Regel 'aus Wärmeerzeu­
ger, Maschinen und Apparaten, Wärmevertei­
liJlngsnetzen und RohrleitlllI1gszubehör sowie Ab­
gas-, Wärmeverhrauchs-, Rege1ungs- und Meß­
einrichtungen /bestehen und :vur. Deckung' des 
Wärmebedarfes von Räumen oder Gebäuden 
dienen. Ein Wärmeerzeuger .ist die Einheit von 
Wärmeaustauscher und Feuerungseintichtung für 
den Betrieb mit festen, flüssigen oder gasförm[­
gen Brennstoffen, in der Wärmeträger erwärmt 
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werden. Unter dem Begriff "Maschinen und Ap­
parate" werden .die verschiedensten Einrichtungen, 
wie Pumpen, Speicherbeh;vlter, Ausdehnungsge­
fäße u. Idgl., verstJanden. Unter Rohrleitungs­
zubehör sirtd AJbsperrorgane, Druckregler, 
Kompensatoren usw. zu verstehen. Die Abgasein­
richtungen bestehen aus Abgasrohren, -kanälen 
und dem Rauchfang, die Wärmeverbrauchsein­
richtungen aus örüichen Heizflä.chen der unter­
schiedlichsten Art, :insbesondere RIaldiatoren und 
Konvektoren. 

11. Auch bei der vonhegendenfalls zur Zu­
ordnung der Erfüllungsgesetzgebung notwendigen 
kompetenzrechtlichen Untersudlung muß davon 
ausgegangen wel'den, ob die gegenständlichen Re­
gelungen typischerweise dem Baurecht zugerech­
net werden können. Dem Bauwesen gehörten am 
1. Oktober 1925 die Rechtsgebiete "Bodenrecht, 
Hochbaurecht und Baupolizeirecht" an, die sich 
alle ,in den id'amals geltenden Bauordnungen 
finden. M a y e rho f e r, Handbuch für den 
politischen Verwaltungsdienst, 1897, IU., S. 948, 
weist .dal"atvf hin, daß ,die Steiermärkische Bau­
ordnung für FeuersteHen (Küchen, Herde, öfen, 
Dörren, Dampfkessel, R:mchfänge, R'auchkam-
mern u&w.) und für el'heJbliche 
kleine Ausbesserungen (,das sind solche, 
die an besonders gefährlichen B.aubestand­
teilen, wie He]~ungen, Schornsteinen, Holz­
idachrungen, vongenommen werden) eine Be­
willigung Ider Baubehörde vorsah. Es zeigt 
sich also, daß schon zum Zeitpunkt des VoLl­
wirksamwerdens der Kompeten~artlikel in den 
Bauordnungen Bestimmungen über die Bewilli­
gungspflicht von Heizanlagen enthalten waren. 
Dazu kommt noch, daß es einem Kompetenzträ­
ger nicht verwehrt ist, ,auf einem durch den 
Stand ·der einfachen Gesetzgebung am 1. Oktober 
1925 inhaltliich besümmten Rechtsgebiet N eu­
regelungen zu erlassen, wenn diese Neure,gelungen' 
nach ihrem Inhalt ,dem betreff,enden Re,chtsgebiete, 
wie es durch die im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
der Kompetenzartikel bestehende g.esetzliche Re­
gdung hestimmt ist, angehören (Erk. d. VfGH 
S\.g. 3393/1959). 

Für die Frage der Einordnung der im Ver­
etinbarungsentwurf entha.Jtenen Regelungen ist 
es also ,von Bedeutung, ob sie ,nach ihrem Inhalt 
(nach ihrem Ge,genstand) dem Rechtsgebiet 
"Bauwesen" zugeordnet wenden können. Nicht 
maßgeblich ist, zu welchem Zweck (hier zum 
Zwecke der Energieeinsparung) die Regelung 
vorgenommen wind {VIgI., iErk. d. VrfGH 
SLg. 2452F1952, 2670/1954, 2977/1956,· 3152/ 
1957, 3314/1958, 3393/1958, 4205/1962). Daher 
ist für die Beurteilung des Inhaltes der vorliegen­
den Regelungen von der Art der Anlage auszu-
gehen. . 

lagen" in einer un1ösbaren Beziehung stehen. Es 
ist nun ·eine unhestreitlblare Erhhr.ungstats,ache, 
daß die Errichtung und der B·etrie!b einer Hei­
zun~san];<lJge mit ,der Errichtung und Erhaltung 
von Aufcntlhalltsräumen in einem uD'lösbaren Zu­
sammenhang stehen, denn es muß ein Auf~mt­
haltsraum entsprechend sernem Verwendungs­
zweck beheizt werden können. Auch die Bau­
ordnungen am, 1. Oktober 1925 enthielten solche 
Verpflichtungen (vgl. die Darstellun:g bei May-er­
hofer, a .. a.O. S. 696). Stehen also Heizanlagen in -
Aufenthaltsräumen (<lJ~S Unterbegriff des Begriffes 
Gebäude) in einem .unlösbar.en Zusammenhang 
mit der Errichtung und Benützung von Gebäu­
den, so ist der Landesgesetzgeber a;uch befugt, 
unter Inanspruchnahme ,der Regelungskompetenz 
Bauwesen Regelungen über die Errichtung und 
den Betrieb von Heizungsanlagen zu erlassen, mag 
der Zweck auch n:icht die Feuersidlerheit, sondern 
die Einsparung von Energie s.ein. 

Freilich ist auch hier - wie schon beim Ab­
schnitt II unter nitierung der oberstgerichtlichen 
Judikauur angeführt - dem Gewerberechtsgesetz­
geber nicht verwehrt, unter dem Gesichtspunkt 
des Gewerberechtes Vorschriften über die bau­
liche Gestaltung gewerhlidler Betriebsanlagen, zu 
denen nach den vonstehenden Ausführungen auch 
BestJimmungen über die Errichtung und den Be­
trieb von Heizungsanlagen gehören, zu .erlassen. 
Denn auch die Heizungsanlag,e ist mit dem Rege­
l:unlgs,gegenstand ",gewerbliche Betriebsanhge" un­
lösbar verbunden. Kommt man unter Betrach­
tung des Tatbestandes "Bauwesen" zu dem Ergeb­
D'is, daß es für die Beurteilung der Kompetenz­
lage nicht auf den ZweCk ankommt, den die 
Regelung verfolgt, so muß das gleiche Argument 
auch für den Bundesgesetzgeber gelten. 

Dem ,ß,aur,echtsgesetzgeber wird sohin vepwehrt 
sein, Bestimmung,enüber ,die Errichtung 'Und .den 
Betrielb von Heizanlalgenzu ·erlassen, die mit dem 
Begr.iff des Geb~udes nicht in unlösbarem Zu­
sammenhangstehen, sondern mit der Eigenart 
des Lebenssachverhaltes "gewerbliche Betrj·ebsan­
lage". Daher werden etwa Regelungen über die 
Errichtung und den Betrieb von Heizanlagen, die 
der gewerblichen Produktion dienen, vom Tat­
bestand "Bauwesen" nicht mitumfaßt sein. Dies­
f·alls finden .wietderum ·die Besoimmungen des 
Abschnittes VI im vorliegenden Vereinharungs­
entwurf Anwendung. 

Der Vollständilgkeit haLber sei noch erwähnt, 
daß die Abgrenzung zum Dampfkesselwesen an­
läßlich der Erstellung der Regierungsvorlage 
eines Dampfkessel-1Emissionsgesenzes (1222 der 
Beilag.en ·zu ,eLen Soenographi:schen ProtokoJ.len des 
Navionall'ates, XIV. GP.; neuerlich eingebmcht 
unter 55 '·der Beilagen zu den Steno,graphischen 
Protokollen des Nationalrates, XV. GP.) von 

Unter "Bauwesen" faUen ,alle jene RegeIungen, Bund und Ländern übereinstimmend gef,unden 
die mit dem Lehenssachverhalt "bauliche An- wurde.' 
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(C02) = Volumengehalt der Rauch- bzw. Ab­
gase an Kohlendioxid 

Was die Vollzugskompetenz des Bundes gemäß 
Art. 15 Abs. 5 B-VG sOWlie g,ew~sse Sonderkom­
petenzen insbesondere bei Verkehrsbauten -und f 
den Bundestheatern anlangt, so gilt das bei den 

= brennstoffspezifischer Faktor 

Erläuterungen zu!ll Abschnitt II Gesagte. 

Zu Artikel 5 ("ErJ1ichtung von Zentralheizungs­
anlagen ") : 

So wie Art. 2 stellt auch ,dieser Artikel ledig­
lich ein Programm d~tr. Wohl aber werden die 
d~esem Artikel folgenden Bestimmungen, die für 
die Neuerrichtung (Art. 6 bis 11) bzw. in be­
schränktem Umfang bei Neubauten (Art. 12) 
gelten, in den ,in Frage kommenden Vorschriften 
im Wege der Bewiilligungspflicht ,im Rahmen 
eines bestimmten Verfahrens (zB des Bauverfah­
rens) zu ver,ankern sein. 

'Die Vertragsparteien gehen ,davon aus, daß -
der Zielsetzung dieses Abs.chnittes entsprechend -
der Anwendungsber,eich sich nicht amf Heizkraft­
werke und Müllheizwerke bezieht. 

Zu Artikel 6 ("Begrenzung der Abgasverlus~e"): 

Zu Abs. 1: 

Die Abgasverluste sind ein wichciges Mittel zur 
Beurteilung des Wirkung·sgmdes von Wämneer­
zeugern (zB Heizkesseloder Heizthermen). Die 
Staffelung ergibt Slich durch wirtschaftliche Ge­
sichtspunkte in der Gerätekonstruktion in Ab­
hängigkeit von bestimmten Baugrößen. Die An­
forderungen an die Abgasverlusteentsprechen 
dem Stand der Technik und beziehen sich auf den 
gesamten Leistungsbereich, sofern, wie in den 
Erläuterungen z·u Abs. 2 näher, -definiert ist, 
Messungen sinnvoll durchgeführt wenden können. 

Zu Abs. 2: 

Die Abgasveduste werden nach einem von den 
Vertrag.sparteien in den zu erlassenden Rechts­
vorschriften näher zu determinierenden Ver­
fahren zu prüfen sein (vgl. Art. 13 des Entwur­
fes). Die Überprüfung der Abgasverluste von 
Wärmeerzeugern kann durch Messung _ der Ver­
brennungslufttemperatur (im, allgemeinen die 
RlalUrnlufttemperatur des Auf's·tel1unrgsra·umes des 
WärmeerzeUigers), .der R:auch- bzw. Albgastem­
peratur urud des Kohlendioxy-dgehaltes der R,a;uch­
blzw. Ahg1aS'e 'erfoLgen. Zur Berechnung der Ab­
g,a'SverlustekJann die "Siegert'sche Formel" ner­
a,rugezogen w,er,den: 

(tA-tL) 

(C02) 

qA = Abgasverlust in Prozent, bezogen auf die­
j1ewe:ilige Feuerungsleistungdes Wärme-
erzeugers 

tA = Abgastemperacur in Kelv·in 
tL = Verbr,ell1wng'Sl'Uftt~mperatur in 'Kelvin 

Werte für f: 

Steinkohle 0,66 

iBrlJunkohle .................... " 0,90 
Briketts ........................... 0,75 

Koks ................. ' ... " ....... 0,73 

Heizöl EL (OferiheiZöl)} 
Heizölleicht' .......... ; 0,55 

Flüsls1ggas ......................... 0,50 

StlJd'tgas ................... :...... 0,38 

Erdgas mit CH4 < 950/0 .......... " 0,42 
Erdgas mit CH4 >- 950/,o ..•. , •...•.. 0,46 

Zur Messung der Abgasverluste ist eine ent-
sprechende EinJ1ichtung, ein sogenannter "Meß­
stutzen", bindend vorzusehen. 

Es empfiehlt sich, den Meßstutzen gemäß An­
lage in das Rauch- bzw. Abgasrohr der Wärme­
erzeuger in einer Entfernung von 2 D (D = Ab­
gasstutzen <:b) nach dem Abgasistutzen lei.cht zu­
gänglich einzubauen. 

Bei gasbeheizten Wärmeerzeugern mit Zug­
unterbrecher könnte der Meßstutzen noch vor 
der Störungssimerung zur Entnahme unverdünn­
ten Abgases eingebaut werden. 

Bei abgasdichten Wärmeerzeugern, deren Ver­
brennungsprodukte durch einen Dur.chlaß. in ,der 
Wand ins Freie geführt werden, könnte ein Rohr 
10 X 1 nach DIN 239,1 mit ,einer max~malen 
Länge von 150 mm .so ,eingebaut werden, daß 
keine Aibgase in den Veflbr,ennungsluftJkmal- ge-
langen können. . 

Der Meßstutzen ist bei Nichtbenützung der­
art dicht zu verschließen, daß keine Abgase in 
den Aufstellungsraum des Wärmeerz,eugers aus­
treten können. 

Es empfiiehlt sich die Einhaltung folgender 
Mindestanfordel"Ungen: 

Die Mes,sung kann bei betriebenem Wärme­
erzeuger in allen jenen Einstellungen vorgenom­
men werden, wenn an der Meßstel!.e ;dJi'e AJbg';l;S­
temperatur mindestens 105 0 C und der Kcohlen­
dioxidgehalt .der Abgase mindestens 4 VoL-'% be­
trägt. Der Wärmeerzeuger soll sich bei der je­
weillig.en Einstellung im Beharrungszustand be­
finden. Die Kesselwassertemperatur muß minde­
stens 60° C betragen. Gebläsebrenner müssen 
vor ,der Messung mindestens zwei Minruten laufen. 
Verdampfungsbrenner sind auf eine höhere Lei­
stungsstufe, nach Mögli.chkeit Voll ast, einzu­
stellen, Die Messung darf aum hier erst nach 
zwei Minuten Laufzeit begonnen weriden. ' 

Meßgeräte sind mindestens zweimall jähr1:ich 
I durch Sachverständige zu überprüfen. 

). 
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Die Temperatur der Verbrennungsluft ist mit 
einem Quecksilber':'Feinthermometer mit 0,5 0 

T.eilung (nach DIN 12775) ZIU bestimmen. Der 
Meßlbereich muß von 0 bis 500 C gehen. Die 
Meßgena,uigkeit muß ± 0,5 0 betragen. 

Die Abgastemperatur ist mit einem Laborato­
riums-Quecksi1tber~ Thermomet·er mit 10 Teilung 
(nach DIN 127(8) mit einem maximalen Durch­
messer von 7,5' mm (± 0,5 mm) zu messen. Der 
Meßbel"eich muß von 0 bis 3600 C gehen. Der 
Meßfehler darf maximal ± 4 0 betragen. Die 
Kohlendioxid-Analyse erfolgt nach dem Absorp­
tionsprinzip. Als Absorptionsmittel wird ver­
dünnte Kalilauge verwendet. 

Die Skala des Meßgerätes muß eine Untertei­
lung von mindestens 0,5 Vol.-o/oaufweisen, der 
Meßibereich muß bis mindestens 20 Vol.-Ofo rei­
chen. Der Meßfehler darn ± 0,5 Vol.-Ofo nicht 
überschreiten. 

Anstelle der angeführten Meßgeräte können 
auch andere, gleichwertige Meßgeräte oder' ein 
Kombinationsmeßgerät verwendet werden. Die 
Messungen können gleichz·eitig oder in der Rei­
henfolge A5gastemperatur - Kohlendioxid-Ge­
halt - VerbrennungS'lufttemperatJur vorgenom­
men werden. 

Bei Abgasrohrdurchmesser his 200 mm Slind 
zwei Meßpunkte (Abstand zirka 1/3 D), .bei Abgas­
rohr.durchmesser über 200 mrn si.nd drei Meß­
punkte (Albstand Ih D) zu fixieren. Die Mittel­
werte der ,an diesen Punkten erhaltenen Meß­
werte sind für die Berechnung der Abgasverluste 
heranzuziehen. 

Zu Artikel 7 ("Regehllig der Feuerungsleistung") : 

Für große Wärmeerzeugungsanlagen kann 
durch ,die sogenannte "Leistungsanpassung" eine 
weitere Verbesserung des W,irkungsgrades er-
zielt werden. . 

Forderung nicht ~n jedem Fall entsprochen wer­
den können. Aus diesem Grund muß, um eine 
Unterdimeuslionierung einer Heizungsanlage zu 
vermeiden, eine geringfügige überschreitung der 
maXlimalen Wärmeleistung gegenüber dem' zu er­
w;artenden Wärmebedarf tolel"iert werden. 

Eine Neu~assungder öNORMM 7500- "Heiz­
last von Gebäuden" .ist derzeit in Ausarbeitung. 

In Art. 22 ist vorg·esehen, daß nach dem Vor­
Liegen allgemein anerkannter Berechnungsmetho­
den die Vereinbarung .in dieser Richtung - a,u.ch 
in Anpassung an die Anforderungen des Wärme­
schutzes - erweitert werden soll. 

Zu Abs. 2: 

Trotz guten W';irkungsgrades der Heizkessel 
ist der Gesamtbetriebswirkungsgra.d der Heiz­
anlage oft desweg,en schlecht, weil der Kessel wäh­
rend der Monate M:Li bis Oktober nur für die 
Warmwasserbereitung benutzt wir.d. Bei derart 
ger.inger Auslastung sinkt jedoch der Wirkungs­
grad der Anlage erhebli.ch, weshalb ,diie Installrie­
rung eines zweiten Kessels zur Warmwasserberei­
tung bindend vorgeschrieben werden sollte, wenn 
die Warmwasserbereitung bei kontinuierlichem 
Betrieb weniger als· 25010 der Nennheizletistung 
beansprucht. Auszunehmen sind zweckmäßiger­
weise gasbefeuerte Kombithermen und Anlagen, 
bei denen mehr als 500/D des Wiarmwasserbedarfes 
aus Solarenergie gedeckt wird. 

Zu Artikel 9 ("Binrichtungen Zlur· BCigrenz\lJl1g 
von Betniebstbel"eitschafnsv.eru'Wsten"): 

Zu Abs.l: 

Mehrroes,slelanlagen er.foI1ruern nur selten den Be­
trieb aller msnaHier.ten Wärmeel"Zcugll'ngs,einhei­
ten. Bei "waJsse11Seinilger" AJbtrel1Jllung der n1cht 
beJ1Jötigten Einheit-en weflden del"en Stillstandsver­
luste vermieden. 

Z A 'k I ( E' b d A f 11 Zu Abs. 2: u rtl e 8 ;, In au un u ste· ung von 
Wärmeerzeugern"): Die Stil11stlanidsverIuste von Wäl1meerzeugern 

der heschrielbenen Art liegen ,höher als bei ande­
ren Konstrukt·ionen, 50 daß zusätZiliche Maßnah­
men vorgeschri'eben wel1den müssen. Automatisch 
wirkende Absperreinrichtungen können sowohl 
auf der Abgasseite ,als auch .auf ·der Wasserseite 
angewendet wel"den. Die Auswahl wil1d hew.ußt 
offenge1asse.n und soUte von den Einsatzverhält­
nissen, dem Preis und der Wirksamkeit zur Be­
grenlZung der Betrieb51bereitschaftsv.erluste be­
stimmt werden. 

Zu Abs. 1: 

Durch überdimensiol1!ierte Wärmeerze'llger (ins­
besondere durch zu hoch eingestellte Feuerungs­
leistung am Brenner) eritstehen vermeidbare Ver­
luste (sogenannte StiUstands- oder Betr,iebsberrut­
schaftsverluste dur.ch Wärmestrahlung und Kon­
vektion). Die Nennheizleistung der Wärme er­
zeuger darf daher die nach hestimmten Berech­
nungsmethoden zu ermittelnde Heizlast der zu 
beheizenden Räume nicht überschreiten. Die genannten AruS11'ahmen her.ücksichnigen 

Grundsätzlich ist anzustreben daß die Wär-, FäHe, bei denen ia,UlS ph)'lsikal1schen bzw. haunech- I 

melei&tung von Wärmeerzeuger~ dem sich nach nischen Gründen ,Jer Anforderung ,nicht ent­
der Wärmebedarfsrechnung ergebenden Wärme- sprochen wenden kann. 
bedarf mögli.chst entspricht. Da die am Markt SchLießlich ist 2'JU el"wähnen, daß die Besnim­
befindlichen Heizungsanlagen nach Stufen abge- ffilU11ig'Cn dies Art. 9 sich auf die Hejzanlag.e.n und 
stimmte Leistungsbereiche aufweisen, wird dieser) nicht ,auf .die Ba,UJ1ichkeiten beziehen. 

• 
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Zu Artikel 10 ("Wärmeverteihln'E;sanlagen"): 

Wärmev,ertei1ungs<lJn1<lJg,en, deren Venlustwärme 
nicht in vollem Umfang Räumen zugute kommt, 
die ihrer ZweckJbestummung nach zum dw'ern­
den A,ufennhah von Menschen dienen und beheizt 
wenden soHen, müssen gegen Wärmeverlust ge­
dämmt wenden. Dies gilt vor allem für RohDlei­
tungen in Außenwänden. D<lJgegen können im 
Gebäudeinneren verlegue Rohrleitl\lngen bei der 
Bemessung der Heizflächen berücksichtligt werden 
und bedünfen dann keiner Wärme,därnmung. 

Für Rohnleitum.'g,en IUntengeol1dneter Bedeuoung 
U11Jd Rohrleiuungs~ubehör wären zwecklffiäßiger­
weise, ebenf<lJlls mit Rücksticht aeu:f mögliche 
Schwier,i,gkevten bei der räumLichen Unterbrin­
gunlg, ErleichtJerung,en vorzusehen. 

Zu Artikel 11 ("Einrichtungen zur Stel\lerunig und 
Regdung"): 

Aruch durch die regelun,gstechrr1usche A,usstJattJu:ng 
von A.lliI,<lJgen können bedeuten'de EiillJspal"ungen 
erzielt wel1d'en. Diese Steuel"Um.lg klann je m.ach den 
örüich,en Bedürfni~sen z,entra.l oder aiUch für ein­
zelne, gleichartligen Bed~ngungen unterli,eg,enide 
Verbmuch:engruppen ,dez,entna.l ,enfo1gen. 

Zu Artikel 12 {",Aust<lJus,ch des Wärmeerzeugers"): 

Durch Idi'es'e Bestimmung'en lmnn an wirtJschaft­
lich zumutbarer Weuse eine a1lmälh\,iche Anp\lJs­
SI\lng des bestehenden ZeutmhheiwngsQn1.aJgenbe­
&tJaendesan .die 'sonst bei 'ersumalli;g,em Einbau zu 
beacht,enden enel"g,j,esparenden M.aß,nahmen er­
reicht werden. 

Zu Artikel 13 ("Bet,rieb, IllISItJa,nidhalourug und 
Prü,fung") : 

Zu Abs. 1: 

Der Eneng,i:evel"bl1aJUch ,einer Z,entnalheizum.g!lan­
lage wind wesenv1ich von der richtigen Einstellung 
und Kontrolle vor raMem ,der zenltralen nege'w'llIgs­
technischen Einr,ichtungen hestimmt. Der hetUte 
ü:bliche Arutomatlisiel"ung~gr:ad erLeichtert die B'e­
dienmngs.tätligkeiten in Id'er W,ei51e, daß sie auf 
wenige 'g'elegenrl~che KontrOlll- U1nd SnelLvongänge 
l"eduziert werden können. Die nötig,en Fach­
kenntniSise und fähilß,keiten hiezu kön'nen ~cicht 
erwonben werden. Erfon:LeriLich,el'lfraiLls mü,ss'en Idie 
geforderten iB,edienurugsvongänge von eiIDJem Fach­
mann vongrenoffilffien IW'enden. Zu den erfor,dcr­
Lichen Schah- unid Stel:lvorgängen Igehören i:n51be­
Slonidere An- urud Abs.tellem., üherpMlung !Und 
g~ebem.enfcalILs .A!np<lJ:>sung der Sollwerteius'oollnm­
gen von Tempenauur,en, Einsoe'hlen von Ze~tpr,o­
grammen. 

Zu Abs. 2: 

Für ,größer-e Zentralheizungsanlragen wind e~ne 
PrüJiUllig - illl~besondere des W,irklung:sgnade:s -
durch einen Sachverständigen 1ZwLng,end vorge­
sehen. Di,e die Besümmung fa.u~fü>hrel1den Rechts-

v,or,schr,iIf,uen wenden .die erfordel'lichen Vorschrif­
uen Ülber den Pel"&onenkre~s, ldie Verpflichuung ZlUr' 
DuJlidurug Ider überprüfung, aals ei'UZuschlalg.mde 
Veriiahren USIW. ZIU ,normiel'en haben, woben die 
Rechtsordnungen des B,unides und der Länder 
scl:0n heute vieLfache. B,eispiele u'nd AllJSiatzpUJl1kte 
zellß,en. 

Zu Abschnitt IV ("Ver:beSisemng,en zum Zweck 
der Energieein~parung in MietJhauSibauten"): 

Die Besuimmurug:en der Abschnitte II und III 
über M:aßnahmen zur verbes,s,er,ten Wärmeldäm­
IDung und xur Veflbes:>erung ,des Wirklung.sgrades 
von Heizsystemen des Hau,sbrai!lJdes bezre:hen >Sich 
aJUf neu ZJU lerrichtendle BaRlten. Bben~o w,ichüg, 
wenn nicht garenerg,iepaliuiJsch 'bedeutsamer, ~st 
jedoch ,die Sanierung des Althausbestandes. Hier 
könm.>ten mit einem Au,fwand von 55 Mnd. S 
i'nnerhalb von St~;nS Jahren zirka 25010. der Bau­
substl<lJnz thermi,sch vel'bes,sert weDden. Das Bund 
und Länidel'n g,emeinSlaime Ilns'tnumentder Woh­
nungsV'erbesserung hat hi,er ber,eh'ts durch d~e No­
vdLe BGBl. Nr. 337/1978 zum Wohnun,gsvenhes­
SlerU'lll~s,ges,etz eine enengiesparenlde Maßnahmen 
bel'ücksichtj,g,ende AusldehnlU'ng el"hhren (vgI. ins­
beSiondene § 1 Abs. 2 lit. ,f u11Id g sowie § 1 
Abis. 3 idF der zitierten Novelle). 

Ein weitel"er Ansatzpunkt kann aber aruch im 
Mietenrecht Lieg,en, wofür .A!bschnitt IV (Ar­
tikel 14) rue Gl1Undzüge vonz,eichn,et. Im Enrtwurf 
ej,nes BunrueSigesietzes über das Wohn- um.d Miet­
recht (Wohn- ,lJjnid MietrechtJSlgJesetz) .ist der 
Gl'1und~atz der Sich,erung deserhuturliglswül"rugen 
MiethausbrestJandes vefiankert. 

Diesem Grunid~aetJZ soll M. durch den AUSIbaJU 
der BeSitimmungen ~ber ,die ErhaltJUng ei[1les Mi,et­
hauses und durch ürberwi,ndung des in den emal­
tunlfi51WÜl"dig,en .A!ltJhäusenn urohen1den Soa.ndal'd­
arhfa'lLs RechrnuI1lg getna,gen wenden. Hiezu ge­
hören R~gleluI1lgen, ,die sowrO,hl :tu Init~a.tiven des 
Vermi,ellel1s :und der Mieoer zur V ornarhme not­
wendiger oder nützlicher VeräI1iderungep. (Ver­
bess'erunlgen) anneIgen a,Ls a'uch derrenRealis,ienung 
di,enen, wohei ~m besonderen die notwendigen 
Verlhe.51S,emngen Iberücksichtigt wencLen saUen, die 
zm einter Senkung des Energieverbrauches 'geeign,et 
'sind (sie,he § 3 Albs. 1 Z 2, § 3 .A!bs. 2, §4). 

Zu Abschnitt V ("Lndiv,~d:ueHe Heizkost,enab­
r,echnuI1lg") : 

Aibschnitt V befaßt sich mLt einem neueh Pro­
blemkl"e~s. 

I. Die derzeit v~orherrschend:e pae1lisch'~le Ab­
r,echnung von Wärme hei Gebäuden mi,t z,enlll"alen 
Wäl"mevensongurug!SI<lJnLargen führt zu ein,em sorg­
losen Umga11lg mit dieser Ener,gieart. Beim über~ 
g,aJng zu ieine,r1ndivilue11en Heizkostena,brech­
flIunlg klann mit einer durchschnitolichen, bleiben­
den Reduzienunig des Wärmeverbnauches bis Zu 
25010 ger,echnet wenden. Im einzelnen sei au,f die 
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14 268 der Beilag.en 

Unter~uchurug vün F ,a 'n t 1, EinfI,üs'se ,der Heiz­
. koscenv.errechruurug au~ den EneI1gi,ev,enbnauch 2, 

1979, verwiesen. 

Bei der Ahrechnung w.ird ,rn der Regte<! sü vor­
ge~aJIlJgen, daß ein !bestimmter B,etrag (SockJelLbe­
trarg) n:lch e~nem festen Maßs,ta-b festgelegt wind, 
wähnend der übrige,übenwiegen,de T'eil der Heiz­
kOis~en e1n,er z,entralen· Wänmev.eI1song.ungsianlrage 
nach e~nem verä'1l'denI~chren. venbr3luchS'albrhängiJgen 
Maßst·abauf die AJbnehmer umgdegt wind. llin 
"Sückdbetrarg" iSit :luch vüm Soanldpunkt des 
spars,amen Umganges mit Energie snnvoll. Es 
muß ein AU!~gIe:ich geschaffen wenden zWlisch,en 
jenen Objekthenützern, die permanent ,ihr Objekt 
bewohnen, und solchen, die nur intermittierend 
heizen und deren Objekte in Iden Unt'enbr·e­
chung.speriOiden g,leichs.am von ,der Nachbarschaft 
mitJbeheizt wel"den. Es ooH auch ~ diese Weise 
unnerhunden werden, daß Objek1ibenrützer r'aldik:aI 
die Wärmewfuhr unter jenes Maß bring,en, das 
für .die Au<frechterhaltung der Versopgungseinc 

richouIlJig'en, !Speziell der WasserversoI1gung, not­
wen1dig i,st und da,durch ,die BausU!bsoanz hau­
physika.Iisch erheblich geschädigt werden kann. 

WalS die Art Kier Messurug a;,nJbdarugt, wenden 
der,z·eit in rder PraxiJs sowohl Wärmemenlge,rumeß­
geräte als auch Ver.dunstunrgsmesser verwendet. 
Verdunstungsmesser stellen zurzeit' die technisch 
und ökonomisch vertretihaI1S0e Lösung als Heiz­
kOIStenverteirier dar, die auch eine manipuliiente 
Abrechnung venhind'em (vgl. Fan t 1, a.a.O., 
S. 38 f.) 'unld eine hinJärugliche Gena-uj,gkeit auf­
weisen (;ngl. F.a n t 1, ,a.,a.O., S. 39 ff.). freilich ist 
'es notwenldi'g, daß in diesem FalJ der Umfa'ng der 
gelieferten WärmemeJ1/ge j,eweils möglichst nahe 
der übengahesteUe hei den VoerbmrtlJchern oder 
Ver!br.a:uchengruppen mit geeicht,en Wäl"me,zählern 
erfaßt wind und diese Zähleran;z,eige der He.iz­
kostenverteilun,g 1Jugrunrde gelegt wird. 

VendurustUin~sme~ser ,iJn ,der bisher rbekaU/11lten 
AusführuIlJg können nicht als Mengenmeßgeräte 
für ka,lori:schle Enengie (Wärmezähler) ,a,ngeSiehen 
w,enden, we~I ihre physikraJ~sche GnunJdL:1ige nicht 
geergnet ist,aLI.e für die Berechnuilig der a,n die 
Vel'lbraucner ahgegebenen Wärmemenge er.fül'lder­
lichen Größen 2!U enfalS,sen, w:a'S zutreffenderweise 
a:uch d;lJd:urch ZUlll1 Ausdnuck kommt, daß sie den 
Wärm'evertbmuch in kei'n,er :der im § 2 Z 19 des 
Maß- und Eichgesetzes, BGBl. Nr. 152/1950, idF 
des Bunde~gesetzes BGBI. Nr. 174/1973, für die 
Wärmemeruge .~n Frage kommenrden' gesen1J)'ich,en 
Miaßeinlheiten alnzelg.en. naher runterliegen sie als 
sol,che nicht der Eichpflicht gemäß § 8 Albs.·1 Z 4 
Ji,t. a des Maß- unld Eichgesetzes. 

H. In kompetenzrechtlicher Hilrusicht ,ist zwever­
J.ei ,Zu unterscheirden: 

Die Verpflichtung zum Einbau von Geräten 
zur Feststellurug ,des i!nldividuelrlen Wärmev,er­
br:a-uches ist weder der M'aterie "Ziviir,echt!lSwes.en" 
noch ,sonst einem öfFent'lich-recholichen Kompe-

ltenztatlbestaJnd rdes Bundes zrulZuondnen, venble:irbt 
daher k~t Art. 15 B-VG den LäJnldern. Die v'er­
pflichoUJllg Zlur Abl'lechniU'ng der Heizkosoen nach 
dem ffls~este1lten Venbrauch jedoch ist eine 
Materie des "Z]vilrecht'Swesem" (Art. 10 Aihs. 1 
Z 6 B-VG) unld ,in Gesetzgehung und VoHziehun'g 
B,un/d,es'Sach,e. 

Nach dieser Umensche.iJdung wur,de auch die': 
Glie'derUJllg dieses Ahschnittes in zwei Artikel 
vongeruommen. 

Zu Artikel 15 {"Irusnalliienung von Geräten zur 
ResostelLurug des Venbrauche.s"): 

Dies wird entsprechenld den oben UJIl'tler r. an­
ge,fÜlhr'ten energiepoliti:schen Erwägungen und der 
uncer 11. darg,esneLlten Kompetenz,Lage inder 
Rechosül'ldnung der Läruder, etwa im Baurecht, 
zu verankern sein. Pr,aktikabel erscheint derzeit 
eine Verpflichtung für neu zu errichtende Zentral­
heizung1sanlaogen (Ialso bei Neu:hauten oder bei 
E~nhau einer Zentralihei'Zun~gsanlaJge in ein hest'e­
herudes Gebäude). Es wird j1edoch im Art. 22 Et. d 
vongesehen, ,daß im 2u;ge der irustitutionalisierten 
enerrgiepolitisch'en Gespräche vün Bun'd und Län­
dern iuch die Ausdehnunlg dies'es Punkoes ab:ge~ 
Härt w,enden wird. 

Zu Artikel 16 ("A'Uftei1urug von Heizkosten"): 

Dies steHt die :lIuf Basis der öffendich-r,echt­
lichen AnondnuIJJrgzu venankernlde ziviilredltlich 
korresponidienenJde Bestimmung dar. F:ür die ein­
zdnen Wohnutlrgstypen ist hielZu im ei'l1!zeLnen 
auszuführen: . 

1. Mietwohnungen: 

Denz,eit sil1!d!;1emäß § 5 dritter Satz in Venbin­
dung mit § 5 zweitJer Satz und § 4 Abs. 1 des 
M1etelllg,esetzes die K09ten der Benützung von 
Sammdhei,zungen - sofern nicht di:e Beteiligten 
über die AUJf.tejo],uIlJg der Kosten etwlas anlderes 
vel'einlbraren - n,a.chdem 'alilgemeinen "ß.etz;iebs­
k05't€IUschi<Üi9Sd" aufzuteiLen. Im EntWIUrf eines 
Wohn- Uind Mietrechtsges'etzes (siehe Erläuterun­
gen zu Arbsch'nitt IV) ,ist vorges,ehen: 

a) Die "kr,aft öffentlich-rechtlicher Verpflich­
oung veor,zumehmeruden NeueiJllfühmlirugen, 
.wie ... die Ins'tallation von Meßgeräten zur 
FestlSteHuIJJrg des individuelJem Energi,ever­
bnauches" gehöI1en zu den not,wendilg;en 
Verän'derurugen (VerhesseflUUig'en) und sind 
daher ,a:us den Hauptmietzinsen zu decken 
(§ 3 Abs. 1 Z 2 in Verrb.]I1Idurug mit § 3 
Ab's.2). 

h) "Ist der Miet,er herechtigt;·eine der gemein­
S:lmen Benützung der Bewohner dienende 
Anlag,e rdes HaUlSes, wie ... eine Zentralhei­
zung,l;u 'benützen, so bestiimmt sich se.in 
Anteil an ·den Gesamtkosten des B·etriebes 
dieser AnLage, wenn urud insüweit sein An­
teil durch. hesonder,e Vorrichtungen (wi,e 
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Meßgeräte u. reIgt) ·fesltlstdlhar ist,nach <dem 
<darliach festgestellten Verbrauch ... " (§ 22 
Albs. 1 Z 1). Diese Formulverung wird allen­
falLs im Hiniblick wf iden "Sockdbetrag" 
(s~elhe eil1lglaJ1igs) noch 'au~z<u<gesta1lten 's'ein. 

2. Im Wohnungs eigentum stehende Woh-
11JUn<gen: 

§ 19 Abs. 1 des WOhnUin!gseigentUffiS'gesetzes 
1975 Ibesümmt, daß die AUlfwenldu'UJg.en für Id~e 
Liegel1lsc.ha,ft einschließlich der Beitr3jgle !Zur Rück­
lag·e von den Miteigentümern nach dem Verhält­
nis ihrer Anteile zutl1agen .sirud. Ein hievon ab­
weichender Verteilungsschlüssel kann ... von der 
Mehrheit der MiteiJglentümer hinJsichdich der 
Aufwerudu.ngen ~ür AnLagen, die n~cht raHen Mit­
e~g,entümel1U v.el'hältnismäßig -zugrute kommen, 
wie 'etwla für . .. eine S1ammdheizru,rug, nach dein 
VerhältJni,s ~hrer u:nterschiedilichoo NutJvungsmög­
lichkeit .. , vereinbart werden. Jelder Mineigen­
tümer ,kiantigemäß Arbs. 2 :die Entschei'dung des 
Gerichtes darüber verlangen, ob der V,ertei.1ungs-­
sch,lüs,sel für diese Anl'agena,uf GrU!!1Jd des Ver­
hältnisses der Mite~glentlUmsante~le oder einer 
hiervon aJbweichenden Verei:rubarung ,der Mehr­
heit <der Mite~gentümer ,dem Verthälnnis der 
NutzuruglsmÖigllichkeit enilJspricht. Das Gericht, hat, 
bei Vorliegen Ider VOl1aussetzurugen, den der 
unterschiedlichen Nutlzul1IgsmögEchke]t en1tspre­
c.hoolden V'erte~lunglsschlüssel nach b~L1~em Ermes­
sen fes tlZJUS etZJen. 

Besteht ·sohin ein'e öffenclich-r,echüiche Ver­
pflichturug llJur Installration von Geräten 2'Jur Er­
fassung des Energieverbr,auches, erübrigt sich eillle 
weiteI1e Ergän,vuThg Ides gdtenden Wohnurugsei­
:gentJumsrechts. 

3. Dem Wohnu'l1Igsg,emein!1lÜtJziJgkeitstgesetz 
unterliegen'de Wohnungen ("Genossenschaftswoh­
nungen"): 

§ 14 des Wohl1lUlng.sgemeinnütziJgkeitsg,esetzes, 
BGBL Nr. 139/1979, hestimmt in seinen Arbs. 1 
UIll'd 5: 

,,(1) DaJs lang.emessene Entlgelt für die Ober­
Lassung ,de.s GebI1auches -einer WohllJUng oder 
eirnes GeschäJftsnaumes ist mit der Besolooenheit, 
daß bei cinJze1nen Betriebsk.ostenarten und bei 
den Kosren für den Betr,ireJb gememschaftlicher 
An1a&en ,die iBerech!11JUIllg auch nach dem V.erhäIt­
n:is der IUJnter:schield1ichen Nl.ltzun,gsmögEchkeiterl 
erfolgen kann, ' ... nach dem Verhältnis der Nutz­
flächen vu berechnen, ... 

(5) Unterliegt e1n Objekt den Be,st~mlilitlnßen 
des Mietengesetzes 'Über die Miet!ZinsibilldJUng ... , 
so richtet sich das Entgelt (MietziniS) nach den 
jewe~l:s ·in B,etl'acht kommen!den VOl'schrisften." 

Im Au~schußberi,cht (1220 der BeilaJgen zu den 
stenogl'aphischen P,rotokoHen (des Na-tionall1ates, 
XIV. GP.) zur Regi:el1Un<gsvorlage des WohlllUJUlgs­
gemeinn<ützigkeitsgesetzes heißt es 'bei § 14: 

"W.eitel1S wil'ld die Meinung vertreten, daß die 
gemäß Abs. 1 Z 7 verrecheruba:ren Kcosten dort, 
wo 'es nechnisch möglich und wil'tsch·aJfdich ver­
trethar ist, nach dem tatsäcblichen Verlbnauch den 
einzelnen Besta:rudobjekcen ZJuger:echnet wenden 
sollen." 

Zu Abschnitt VI ("Einspar:ung von Enengie im 
Gewe~b.eiber.eich") : 

In den ErJäuuerUingen zu den Abschni,tten II 
und III wurde unter B.ezUigruahme auf die 
JUld~ka1JUr :des Verf.a!)!sul1IgSlglerichtshof.es aJUs,ge­
fiilhrt, daß auch unter dem GesichtJSpunkt des 
Gewel'berechtes VOl'schrisften über diJe bauliche 
Gestalwng, Igewer!blic.her Betriebsarul1agen erLassen 
werden können. Dies betrifft 'LnsbeiSonder,e die 
Errichtulllg ul1Id den Betrieb von Hieizungsan­
l:3!gen. Das Gewerberecht kia!l1'n alber !wch noch 
dal"Ülber hi!l1IaUisenergiepolit-fsch sinitvoll eI1gänzt 
.wenden. 

Zu Artikel 17: 

. Die Gewel1beol'ldnrun:g 1973 kennt eine Reihe 
von V.er-orldntulliglsermächtig.ungen für Iden Bun­
desiffi,inister rur Handel, G:ewerbe und Industrie, 
die sich Iwf MaßnaJhmen beziehen, diJe die Ge­
wel1betre~b.el1lden bei der Gewenbeausü:bunlg zu 
treffen h3!'hen. Sie UJIDfassen einel1seits di,e Waren, 
die in den i:ruläfl'd~chen V,erkiehr gebr:acht werden, 
an.derersei!ts Dienstleistungen, di-e erlbnach,t wer­
den. Auf § 69 A:bs. 1, § 69 Albs. 2 -und § 71 
Ab&. 2 sei im besol1lder.en venwiesen. Diese Be­
stim[l1lUlligen soUen im ~nterle.ss-e der Bnel'gieein­
sptarunlg ·erg;vnzt werden, wobei auf die erfoI1der­
liche ArbstimmullIg mit der einschlägigen intema­
üOl1lalen EntJwicklung gebührend zu achten sein 
wind. Alus diesem Grund wiI1d das vongeg,~ben,e 
Ziel recht~technrsch am 5inUlvoJLsten durch die 
EirnJbühnung der MögEchkeit zu v.emn;kern sein, 
einschläJgige 'ÖNORMEN oder Teile von öNOR­
MEN für veribindlich z,u erklären, da auf den 
-oben bez·eichneten Gelbieten in Obere:ifiSlümmung 
mit ,der intemationallen lEntwickliU1ng eine R.e]he 
von Normen in VOJ:1bereitung sinid und diestalLs 
!gesicherteund akkondierte technische Grund­
lagen einheitlich ,angewendet wel1den können. 

Zu Artikel 18: 

Die Gewerlbebehql1de soll die Mö~Echkeiter­
haIten, ~m Besmeiid, mit Jdem eine Betriebsunl.age 
@eneihm~gt 'WIil1d, aiUlf der Grurud1;i.ge de,s vonge­
legnen ProJektes UlnJd unbeschadet der .. gemäß § 74 
Abs. 2 GewO 1973 zu schützel1lden lnteres·sen 
unner ·Bedachtn3ihme auf ,die eLn'schläg·igen w~s'sen~ 
schafdichen Erkenntnislse iUlrud ·anerkianlITten Re­
geilill der 'tech:hik errfol1deI1LicheMia,us r.lJUJch der 
Bnengieeinspammg dienende AufJagen VOl'ZU­
schreiiben. Zur Ermito).,UJUIg dieses Zieles wel1d:en 
auch hLer zWleckrrnäßigerweis'e gesicherte öNOR­
MEN d.ie Gr!UJl1Idlage bil,den. 
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Be~eits genehmigte Ankvgen 'soHte,ri 'insoweit 
einbezogen wer:den,ails d~eidJadurch bedinJgten 
~nlderungen der An1a,g,e ohne wesendich,e Heein­
trächtigtUng der durch den Genethmigl1mg.slbescheid 
erworhenen Rechte durchfÜJhnbar sind, es sei 
denn, Idaß Idi'eerrfondedichen AJIlIderungen ohne 
unverhähniismäßigem Kostenaufwand und ohne 
größere Betriebsstöllung durchführlbar sind. § 82 
Abs. 3 der GewO 1973 wäre sInngemäß anzu­
we11Jden. 

Die Dur,chfüh11llJng dieser Gtmndsätze wind 
e~ne NovdlienunJg der Gewerbeorldnung 19<73 am 
sin11ivoIIsten~m § 77 ·enfordenlich machen. 

Zu Abschnitt VII ("Kenn~eichnung des Enengie­
venbnauchs"): 

Schon in den Erlä'll tel'Ungen zum Aillgemeinen 
Teil wur,de aUSlgefühf1t, daß die SteiJg,en~ngsnaten 
des Enengievlerbmuchs.arm Kleinverbmuchers,ektor 
sehr hoch sindunrd daß hief,ür nicht zuletzt die 
Tatsach,e maßgebend ist,claß - und dies ist der­
z,eit 'llnerläßllich - im ste1genden Maße energie­
intensive HaushaltSlg,eräte ,eingesietzt werden. Es 
ist daher ein v0l1d6ngliches enel1giepoliltisches Ziel, 
die KOIlJSlUtffienten in Iffiöglich'st venständlicher und 
ej,nheiulicher Weise über den spezifilschen Enengie­
verlbrauch von HauSlhll,!t,s,gerätten e,u unterrichten. 
E~ne geruaJue, sach'dienliche und v,eI1gleichbare 
Unuerl"ichuung kann ihre Wahl aiuf Geräte Jenken, 
die weniger Enef1gie venbrauchen, und die Her­
steLler zu Maßna,hmen vef1anlaJssen, die den Ver­
h.lialUch der von ihnen Ihel1gestel1ken Geräte ver­
nngem. 

österreich kiann in diesem Bereich nicht Slelh­
stän,dig vOl"gehen, denn vor a11= hei Elektro­
HalUlshalusg,eräten (Kühlschränke, Geschirrspüler, 
Waschma'schinen UJsw.) liegt die Produktion aus­
s,chheßlich oder Z1Um ÜJbel"lWi,egnden Tel.l im Aus­
land. Aruch Idie aJUslänldische Produktion aber he­
darif für die K:ennzeichnung des Energiever­
br:auchs haf1monisierter inter:lllationaler Meßver­
fahr,en. Diese stützen sich wieder ·auf technische 
Richtlinien, die 'aJUf internatiorualer Bbene ausge­
anbeitetwenden, nä:mlich denen der Buf1opäiochen 
Kommiss,ion für elektrotechnische Normen 
(CENELEC) in Brüssd UJllld der Imel1ruatiorualen 
Elektronechn~sch'en Kommission (1EC) in Genf. 
Solche technischen NOf1men auf internationaler 
Bbene können in der FoLge von der konespon­
dierenden östereichischen Instituuion trarusfor­
miert w,ef1den (vgl. zB die vom österr:eichischen 
Veroa.n:d für Elektrotechrnik herlatUlSl'g,egebenen 
Osterreichi'schen VOI1schriften für dre Elektro­
technik, die a;uch Gebrnuchswefltibesnimmungen 
für MethOlden ZJur Messung des Enel1gievertbra.uchs 
umfiatSSen). Solche ",a11gemem anerkiannte Regeln 
der Technik" siIlld die VoraussetZJung, daß letzt­
lich österr:eichi,sche Rechtsvorschriften die AllJ'gabe 
des Enel1gieverlbrauchs zwinlgend vOf1sehen kön-

neu. Arf.s soilche Rechusvonschriften bieten sich 
Veror,dnungen auf Gr,unld der Erlffiächügrung des 
§ 32 ,des Gesetzes gegen Iden unl<auteflen Wet,tbe­
weflb (UWG) betrdf,end Vorschriften über 
Warenkennzeichnung an. EtlgäJnzenrd dazu können 
Verordnuiligen ·auf Gnwilid des § 35 UWG erge­
hen, die di,e ZoHämter el"mächti~en, Waren, die 
nicht den Vef1ordn'llngen auf Grund des § 32 
UWG entsprechen, bis zu ei,ner VIerfügung der 
BelZirkSVlerwialtuIllgslbehöl1den zurnckzuha.Iten, um 
die GleichstelLung inlänldischer und aluslä:ndischer 
Erz,euger ZJU gewähf1leisten. 

Als eine solche einganlgs erwähnte Harmoni­
sierung zur Unterrichtung über den Enengiever­
bnauch von HatUSihaltJSrgeräoen ist irusbeisondere_ im 
EWG-Bereich die Richtlinie ,des RJanes vom 
14. Mai 1979, 79/530/EWG, ergaJlllgen; sie sieht 
die Kenmleichnung von Warmw'aJSsenbereitem, 
B.acköfen, Kühl- und Gefrier.g,eräten, Wl\lschma­
schinen, f,ermehgr,eäten, GeschirrspÜllern, Wäsche­
trockne1'llunld Bügelmaschinen vor. Es ist daher 
realistisch, daß innerhaLb der im Art. 21 genannnen 
Frist die entsprecheIlIden österr,eichischen Ver­
ordnungen ergehen können bZJw. ,die Verordn,un­
gen BGBL Nr. '174, 175 UJl1!d 176 aws 1979 über 
die- Kennzeichnung von Elektl'o-Ha.ushaltsback­
öfen" Elerktro-HaushaJusgesch.irrspüLmaschinen für 
KaI twaslsel'an,schl uß lJOO Elek tro-Hwshral tsw,asch­
maschinen für KaItwassenanschIuß aufrechterhal­
ten wenden können. Nichtsdestoweniger wird im 
Art. 22 lit. e vorg,esehen, daß die Kennzeichnung 
auch für anldere Geräte in's Al11ge gef.aßt werden 
wind; Hier ist vor at1lem an Haushalts~asgeräte 
sowie aJn ölöf.en uIlId an öl- rund ~as:beheizte Kes­
sel ZIU denken. 

Zu Abschnitt VIII ("Sch'lußrbestlimmungen"): 

Die SchLußbestimmungenent~prechenin ihren 
forma,len Teilen (Art. 20, 23, 24 ood 25) d= Ge­
bote ,des Art. 15 a Abs. 3 enster Satz B-VG (An­
wenJdung der Grundsänze des vöIk,errechtlichen 
Vertr'aJgsrechts) und den hiezu :bereits bestehen­
den Legistischen VOlibiLdern (v,gl. Idie Art. 22, 24, 
25 und 26 der Vereinharung gemäß Art. 15 a 
B-,VG Ülber die Kl1ankenlanstMterifinanzierung und 
die Dotierung des W:ascserwirnschafns,foIllds). 

Zu Artikel 21 ("Durchf~,hmng der Verein­
harwlJg") : 

Der hier aufschei,nende Z,eiupunkt erscheint den 
Vertra.gsparteien mit Rücksicht aJuf die Modali­
täten der ErdiülLwrugsgesetz'gehUI1lg ooallirStisch. 

Zu Artikel 22 (" Verhandlungen zwischen den 
Vertra-glSparteien"): 

Hierlffiit wind eiine gemeinlsaJme stänidiJge ener­
giepolitische Gespräch'sbasis institutionalisiert. 
Wta:s die im den einzelnen lit. amg,eführten The­
men aIll1a,ngt, so wut'de über sie Näheres bei den 
entsprechenden Vereinharun;g'~stenen ausgeführt. 
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Meßstutzen 
(zusammenstellung) 

Abgasrohr 

268 der B.ei:hl<gen 17 

Anlage 

(Er!. zu Art. 6 Abs. 2) 

Sechskantschraube M 8 x 2 0 

Rohr 10 x 1 DIN 2391 

I . -.-'\'_. -.-.-.-. 

i 
I 
j 

1 

! 
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